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Anhang.

I. Die derzeitigen Gesetzesbestimmungen
(nach dem chuellenmaterial).

rtönigreich Preußen . )

Städteordnung für die sieben östlichen Provinzen - er preußischen
Monarchie vom SO. Mai 1833. spreuß . Ges.-S. S. 261.)

Z 5. Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme an
den Wahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesoldeter
Ämter in der Gemeindeverwaltung und zur Gemeindevertretung
Jeder selbständige Preuße erwirbt dasselbe, wenn er seit einem
Jahre 1. Einwohner des Stadtbezirks ist und zur Stadtgemeinde ge¬
hört , 2. keine Krmenunterstützung aus öffentlichen Mittel » emp¬
fangen, 3. die ihn betreffenden Gemeindeabgaben gezahlt hat und
außerdem 4. entweder : a) ein Wohnhaus im Stadtbezirk besitzt,
oder d) ein stehendes Gewerbe selbständig als Haupterwerbsquelle,
und in Städten von mehr als lÜOOO Einwohnern mit wenigstens
zwei Gehilfen selbständig betreibt , oder o) zur klassifizierten Einkom¬
mensteuer veranlagt ist, oder <I) an Ulassensteuern einen Jahres-
betrag von mindestens 4 Talern entrichtet . In den mahl- und
schlachtsteuerpflichtigenStädten sind statt dessen die Einwohner von
dem Magistrat nach den Grundsätzen der Ulassenjteuerveranlagung
einzuschätzen; es können jedoch auch die Ltadtbehörden beschließen,
a» die Stelle des Blassensteuersatzes von mindestens 4 Talern ein
jährliches Einkommen treten zu lassen, welches beträgt : in Städten
von weniger als IOOOO Einwohnern 200 Rtlr ., in Städten von
10 000 bis 50 000 Einwohnern 250 Utlr ., in Städten von mehr
als 50000 Einwohnern ZOO Utlr.

Steuerzahlungen , Einkommen, Haus- und Grundbesitz der Ehe¬
frau werden dem Ehemann, Steuerzahlungen , Einkommen, Haus¬
und Grundbesitz der Minderjährigen bzw. der in väterlicher Ge¬
walt befindlichen Binder dem Vater angerechnet.

In den Fällen , wo ein Haus durch Vererbung auf einen anderen
übergeht, kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer des einjähri¬
gen Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute.

Kls selbständig wird nach vollendetem 24. Jahre ein jeder be¬
trachtet, der einen eigenen Hausstand hat, sofern ihm nicht das Ver¬
fügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung durch
richterliches Erkenntnis entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Bürgerrechts von dem Ma¬
gistrat eine Urkunde (Bürgerbrief ) zu erteilen ist, bleibt den statuta,
rischen Unordnungen Vorbehalten.

l ) Das Material ist zum größten Teil dem Urchiv der Zen¬
tralstelle für Gemeindeämter der Frau entnommen.
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tz l ? enthält eine Reihe negativer Erfordernisse des passiven
Wahlrechts, positive Erfordernisse desselben sind nirgends an¬
gegeben. Allgemeine Voraussetzung der Wählbarkeit ist das Vor¬
handensein des Bürgerrechts.  jLedermann -Brühl , Die Städte¬
ordnung für die sechs östlichen Provinzen der preußische» Monarchie.
Berlin 1913, Duttentag .)
Büg en und Vorpommern .

In den Städten von Rügen und Vorpommern gilt das Gesetz vom
3, . Mai , 853. (Ges.°s . 1883 s . 291.)

8 3. Zür jede Stadt ist ein besonderer Stadtrezeß festzujtellcn.
Nach Z 2 treten in den Städten Wolgast und Grimmen diejenigen

Verfassungen wieder in Kraft , welche dort bis zur Einführung der
Gemeindeordnung vom I I. März 1880 geltendes Recht gewesen sind,
also die Revidierte Städteordnung vom 17. März 1831.
Neoidierte Städteordnnng für die Preußische Monarchie. (Ges.-S. für

die Kgl. Preuß . Staaten 1831.)
Titel III:  von den Bürgern und dem Bürgerrechte.

8 Bürger ist derjenige, welcher das Recht gewonnen hat, an
den öffentlichen Geschäften der Stadtgemeindc durch Abstimmung
bei den Wahlen teilzunehmcn.

8 , 2. Das Bürgerrecht erteilt nach vorgängigem Gutachten der
Stadtverordneten der Magistrat , von welchem stets ein vollstän¬
diges Verzeichnis aller vorhandenen Bürger (Bürgerrolle ) geführt
werden soll. Oer neu aufgenommene Bürger muß den in der Bei-

H läge vorgeschriebenenBürgercid leisten.
P 8 , 3. wo für Erteilung des Bürgerrechts Gebühren (Bürgerrechts.
Dc gelder) üblich waren , könne» solche nach der seitherigen Observanz
'K forterhobcn oder auch unter Genehmigung des Ministeriums des

Innern neu bestimmt werden.
8 lt - Nur solche Personen männlichen Geschlechts, welche weder

unter väterlicher Gewalt noch unter Vormundschaft oder Kuratel
stehen, im Stadtbezirk ihren Wohnsitz nehmen und unbescholten
sind, können das Bürgerrecht erwerben. Diejenigen, bei welchen sich

!diese Voraussetzungen finden, sind zur Erwerbung des Bürgerrechts
lteils berechtigt und zugleich verpflichtet, teils zwar berechtigt aber
nicht verpflichtet, teils nicht berechtigt, so daß sic dasselbe nur durch
freiwillige Verleihung erwerben können.

8 >5. Berechtigt und zugleich verpflichtet zur Erwerbung des
Bürgerrechts sind : u) diejenigen, welche in dem Stadtbezirke ein
Grundeigentum haben, dessen geringster Wert in kleinen Städten
nicht unter 300 Rtlr ., in größeren nicht über 2000 Rtlr . bestimmt
werden soll,- b) diejenigen, welche im Stadtbezirke ein stehendes
Gewerbe betreiben und aus demselben eine reine Einnahme be¬
ziehen, deren geringster Betrag auf 200 bis 600 Rtlr . zu bestimmen
ist. Die genaue Bestimmung der Sätze unter u und b soll da; Sta¬
tut enthalten.

8 , 6. Berechtigt, aber nicht verpflichtet zur Erwerbung der Bür¬
gerrechts sind diejenigen, welche au; anderen Duellen ein reines Ein-
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kommen von wenigstens 400 Rtlr . bis 1200 Rtlr . Nachweisen und
wenigstens zwei Jahre lang in der Stadt gewohnt haben. Die
genaue Bestimmung des Einkommens soll das Statut enthalten.
Stadt Wolgast.

Gemeindeverfassung der Stadt Wolgast.
Infolge der nach Vorschrift des Gesetzes vom 31. März 1853 über

die Verfassung der Städte in Neuvorpommern und Rügen statt¬
gehabten Revision der Verfassung der Stadt Wolgast und auf Grund
der gepflogenen Revisionsvcrhandlungen ist festgesetzt worden, was
folgt:

tz 3. Bürger kann nur werden, wer : 1. nach den bestehenden ge¬
setzlichen Vorschriften als preußischer Untertan anzusehen und 2. selb¬
ständig ist; insbesondere sind Minderjährige , wenn sie nicht vor¬
schriftsmäßig für volljährig erklärt worden sind, vom Bürgerrecht
ausgeschlossen. Der Rufzunehmende muß ferner 3. im Besitze der
bürgerlichen Ehre sein.

Wem die Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf eine be¬
stimmte Zeit untersagt worden ist oder wer sich wegen eines Ver¬
brechens oder Vergehens, welches den Verlust der bürgerlichen Ehre
oder eine Untersagung der Rusübung der bürgerlichen Ehrenrechte
zur Folge haben kann, in Untersuchung befindet, oder wer in Kon¬
kurs befangen ist, kann während der Zeit der Untersagung bzw. der
Untersuchung und vor dem Abschluß des Konkurses als Bürger nicht
ausgenommen werden.

Unter jenen Voraussetzungen ist jeder das Bürgerrecht zu erwerbe»
verpflichtet, welcher: 1. im Stadtbezirke seinen Wohnsitz nimmt
und eine eigene kjauswirtsckait hält oder 2. daselbst ein Gewerbe
oder Ackerbau selbständig betreibt , oder 3. im Stadtbezirke Grund¬
stücke eigentümlich besitzt. Dem Magistrat steht es jedoch frei , Per¬
sonen, welche hiernach verpflichtet würden , Bürger zu werden, wenn
sie ein Gewerbe oder den Ackerbau nicht betreiben , von dieser Ver¬
pflichtung zu dispensieren.

Königliche Beamte, Militärpersonen , Geistliche und öffentliche Leh¬
rer sind, wenn sie weder ein Gewerbe noch Ackerbau betreiben , nicht
verpflichtet, Bürger zu werden, und haben bei der ihnen gesetzlich
zustehenden Exemtion von bürgerlichen Steuern und sonstigen persön¬
lichen Leistungen nur , wenn sie Grundstücke im Stadtbezirke be¬
sitzen, die darauf haftenden städtischen Steuern und sonstigen Lasten
zu tragen . Ruch städtische Unterbeamte sind, wenn sie weder ein
Gewerbe oder Ackerbau betreiben noch Grundstücke besitzen, nicht
verpflichtet, Bürger zu werden.

Vas Bürgergeld ist durch ein zwischen dem Magistrate und dem
Bürgerschaftlichen Kollegium zu vereinbarendes Statut , zu welchem
die Genehmigung und Bestätigung der Kgl. Regierung zu Stralsund
nachzusuchen ist, festzustellen. Personen weiblichen Geschlechts können
zwar das Bürgerrecht nicht gewinnen, sind aber, wenn sie Grund¬
stücke erwerben oder einen Gewerbebetrieb anfangen , zur Zahlung
einer dem Bürgergelde entsprechenden Summe nach näherer Fest¬
setzung des Statuts verpflichtet.
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Rheinprovinz.
Städteordnung für die Sheinprovinz von» 1». Mai I8S6.

8 S. Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme an
den Wahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesoldeter
Ämter in der Gemeindeverwaltung und zur Gemeindevertretung.
Jeder selbständige Preuße erwirbt dasselbe, wenn er seit einem
Jahre l . Einwohner des Stadtbezirks ist und zur Stadtgemeinde
gehört, 2. keine Urmenunterstützung aus öffentlichen Mitteln emp¬
fangen, 3. die ihn betreffenden Gemeindeabgaben bezahlt hat und
außerdem 4. ein Wohnhaus im Stadtbezirke besitzt oder I. in den
mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Städten und in den mit den¬
selben im Gemeindeverbande stehenden klassensteuerpflichtigenBe¬
zirken aus seinem Gewerbe, vermögen oder aus anderen Auellen
ein reines Einkommen bezieht, dessen geringster Satz nicht unter
200 Taler und nicht über 600 Taler festzusetzcn ist, oder II . in den
klassensteuerpflichtigcn Städten a) von seinen im Gemcindebezirke
gelegenen Grundbesitzungen einen hauptgrundsteuerbcitrag entrich¬
tet , dessen geringster Satz nicht unter 2 und nicht über 10 Taler fest¬
zusetzen ist, b) einkommensteuerpflichtig ist, oder o) einen Rlassen-
steuerbetrag zahlt , dessen geringster Jahressatz nicht unter 4 und
nicht über 12 Taler zu bestimmen ist.

Die Festsetzung des zur Erlangung des Bürgerrechts erforderlichen
Einkommens bzw. Betrags der Grund- oder Rlassensteuer erfolgt
mittels statutarischer Unordnung. Vas Einkommen wird vom Bür¬
germeister nach pflichtmäßigem Ermessen abgeschätzt. Steuerzahlun¬
gen und Einkommen der Ehefrau werden dem Lhemanne, Steuer¬
zahlungen und Einkommen der minderjährigen bzw. der in väter¬
licher Gewalt befindlichen Rinder dem Vater an.gerechnet.

Üls selbständig wird nach dem vollendeten 24. Lebensjahr ein
jeder betrachtet , der einen eigenen Hausstand hat, sofern ihm nicht
das verfügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung
durch richterliches Erkenntnis entzogen ist. Inwiefern über die Er¬
langung des Bürgerrechts von dem Bürgermeister eine Urkunde
sBürgerbrief) zu erteilen ist, bleibt den statutarischen Unordnungen
Vorbehalten.

Die ZZ 16 und 29 enthalten eine Reihe negativer Erfordernisse
des passiven Wahlrechts.
Provinz  Westfalen.

Städteordnung für die Provinz Westfalen vom 14. März i8Sb.
8 S. Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme an

den Wahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesoldeter
Ämter in der Gemeindeverwaltung und zur Gemeindevertretung.
Jeder selbständige Preuße erwirbt dasselbe, wenn er seit einem
Jahre l . Einwohner des Stadtbezirks ist und zur Stadtgemcinde
gehört, 2. keine klrmenunterstützung aus öffentlichen Mitteln emp¬
fangen, 3. die ihn betreffenden Gemeindeabgaben gezahlt hat und
außerdem 4. entweder a) ein Wohnhaus im Stadtbezirke besitzt,
oder b) ein stehendes Gewerbe selbständig als Haupterwerbsquelle
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und in Städten von mehr als lOOOO Einwohnern mit wenigstens
zwei Gehilfen selbständig betreibt , oder o) zur klassifizierten Ein¬
kommensteuer veranlagt ist, oder ä) an Klafsenstcuer einen Jahres-
betrag von mindestens 4 Talern entrichtet. Steuerzahlungen und
Hausbesitz der Ehefrau werden dem Ehemanne, Steuerzahlungen
und Hausbesitz der minderjährigen bzw. der in väterlicher Gewalt
befindlichen Kinder dem Vater angerechnet. '

2ln den Fällen , wo ein Haus durch Vererbung auf einen anderen
übergeht , kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer des ein¬
jährigen Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute.

Rls selbständig wird nach vollendetem 24. Lebensjahre ein jeder
betrachtet, der einen eigenen Hausstand hat, sofern ihm nicht das
verfügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung durch
richterliches Erkenntnis entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Bürgerrechts von dem Ma¬
gistrat eine Urkunde (Bürgerbrief ) zu erteilen ist, bleibt den statu¬
tarischen Unordnungen Vorbehalten.

Die ZZ l7 und 30 enthalten eine Reihe negativer Erfordernisse
des passiven Wahlrechts.
Frankfurt  a . M.

Eeuieindeverfasfungsgesetzfür die Stadt Frankfurt a. M. >̂
vom rs . März 1867.

8 IS. Vas Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme
an den Gemeindcwahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme
unbesoldeter Ämter und Stellen in der Gemeindeverwaltung und
in der Gemeindevertretung . Jeder selbständige Preuße erwirbt das¬
selbe, wenn er seit einem Jahre l . Einwohner des Stadtbezirks ist
und zur Stadtgemcinde gehört, 2. keine Rrmenuirterstützung aus
öffentlichen Mitteln empfangen, 3. die ihn betreffenden Gemeinde¬
abgaben bezahlt hat und außerdem 4. entweder a) ein Wohnhaus im
Stadtbezirke besitzt oder b) ein stehendes Gewerbe selbständig als
Haupterwerbsquelle mit wenigstens zwei Gehilfen betreibt oder
o) ein Jahreseinkommen von 700 kl. (1200 Mark ) bezieht.

Einkommen und Hausbesitz der Ehefrau werden dem Ehemanne,
Einkommen und Hausbesitz der minderjährigen bzw. der in väter¬
licher Gewalt befindlichen Kinder dem Vater angerechnet.

8 14. Uls selbständig wird derjenige angesehen, der das 24. Lebens¬
jahr vollendet und einen eigenen Hausstand hat , sofern ihm das
Recht, über sein vermögen zu verfügen und dasselbe zu verwalten,
nicht durch richterliches Erkenntnis entzogen ist.

Provinz Schleswig - Holstein.
Städte- und Fleckens-Grdnung für Schleswig-Holstein

vom 14- April 1864.
8 6. Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme an den

Gemeindewahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesol-
deter Ämter und Funktionen in der Gemeindeverwaltung und Ge¬
meindevertretung.

I) vgl . Einführung Seite V.
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8 7. Jeder im Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindliche
männliche Angehörige des Norddeutschen Bundes erwirbt das Bür¬
gerrecht, wenn er seit einem Jahre I. zur Stadtgemeindc gehört,
2. selbständig ist! als selbständig im Sinne dieses Gesetzes werden
Personen, welche minderjährig sind oder unter einer die Disposi-
tionsbefugnis beschränkenden Kuratel oder im Hause und Brote
anderer stehen oder eine nach ihrem 18. Lebensjahr empfangene
öffentliche Armenunterstützung nicht zurückerstattet haben, nicht an¬
gesehen! 3. die ihm obliegenden Gemeindeabgaben bezahlt hat und
außerdem 4. entweder a) im Gemeindebezirk ein Wohnhaus von
einem im Drtsstatute näher zu bestimmendenMinimalsteuerwert be¬
sitzt oder b) ein stehendes Gewerbe — über dessen Art und Umfang
das Grtsstatut Näheres bestimmen kann — selbständig betreibt oder
o) ein Einkommen bezieht, welches, nach den Grundsätzender Klassen-
steuerveranlagung geschätzt, einen bestimmten im Lokalstatut näher
festzusetzenden Betrag erreicht, dessen Minimalsatz nicht unter 200
Taler und nicht über 500 Taler jährlich normiert werden darf.

Vas Grtsstatut kann anstatt eines solchen Nlinimaleinkommens
auch die Entrichtung eines entsprechenden Klassensteuersatzcs für
genügend erklären.

Z 8. Sn bezug auf den Erwerb und die Ausübung des Bürger¬
rechts werden Grundeigentum, Einkommen und Steuerzahlungen der
Ehefrau und der in väterlicher Gewalt befindlichen Kinder dem
Ehemann beziehentlich dem Vater angerechnet.

von dem Vorhandensein einer einjährigen Dauer der im Z 7
Nr. 1—4 aufgeführten Erfordernisse kann durch Beschluß der städti¬
schen Kollegien in einzelnen Fällen dispensiert werden.

Geht ein Haus durch Vererbung auf «inen anderen über, so kommt
dem Erben bei Berechnung der Dauer des einjährigen Wohnsitzes
die Besitzzeit des Erblassers zugute.

8 St Abs. i . Säintliche Mitglieder des Magistrats werden von der
wahlberechtigten Bürgerschaft in gleichem Verfahren , wie solches
für die Wahl der Stadtverordneten vorgeschrieben ist (Z8 42—45),
gewählt . Die Wahl erfolgt für jede einzelne Stelle aus je drei
Kandidaten, welche zu diesem Lehufe von einer gemeinschaftlichen
Kommission der beiden städtischen Kollegien präsentiert werden.
Diese Kommission wird aus sämtlichen vorhandenen Mitgliedern
des Magistrats und aus einer gleichen Zahl durch die Stadtverord¬
netenversammlung zu bestimmender Mitglieder der letzteren ge¬
bildet usw.

8 S7. wahlberechtigt zur Wahl der Stadtverordneten ist jeder
Bürger , welcher nicht nach Maßgabe dieses Gesetzes von der Aus¬
übung des Bürgerrechts ausgeschlossen ist.

Provinz Hessen - Nassau.
StSdteordnung für die Provinz Hessen-Nassau vom 4- August 1847.

8 5. Das Bürgerrecht besteht in dem Nechte zur Teilnahme an
den Wahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesoldeter
ümter in der Verwaltung und Vertretung der Stadtgemeinde. Das
Bürgerrecht wird von jedem selbständigen männlichen Gemeinde-
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angehörigen erworben, welcher l . Angehöriger des Deutschen Reiches
ist, 2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt, Z. seit zwei Jahren in
dem Stadtbezirke einen Wohnsitz hat , 4. keine Armenunterstützung
aus öffentlichen Mitteln empfängt, 5. die schuldigen Gemeind̂ -
abgaben gezahlt hat und außerdem 6. entweder a) ein Wohnhaus
im Stadtbezirke besitzt oder b) von seinem innerhalb des Stadt¬
bezirks belegenen Grundbesitze zu einem Jahresbeitrags von min¬
destens 6 Mark an Grund- und Gebäudesteuer vom Staate veran¬
lagt ist oder o) zur Staatseinkommensteuer oder zu einem fingierten
Normalsteuersatze von mindestens 4 Mark veranlagt ist oder ein
Einkommen von mehr als 66ll Mark hat.

Steht ein Wohnhaus im (geteilten oder ungeteilten ) Miteigen¬
tums mehrerer , so kann das Bürgerrecht auf Grund dieses Besitzes
nur von einem unter ihnen ausgeübt werden. Falls die Miteigen¬
tümer sich über die Person des Berechtigten nicht einigen, ist der¬
jenige, welcher den größten Anteil besitzt, befugt , das Bürgerrecht
auszuüben, ' bei gleichen Anteilen bestimmt sich in diesem Falle die
Person des Berechtigten durch das Los, welches durch die Hand
des Bürgermeisters oder seines Stellvertreters gezogen wird.

Sn den Fällen , wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen
anderen übergeht , kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer
des zweijährigen Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute.
Die Übertragung unter Lebenden an verwandte in absteigender
Linie steht der Vererbung gleich.

Steuerzahlungen , Einkommen, Haus- und Grundbesitz der Ehefrau
werden dem Ehemanne, Steuerzahlungen , Haus- und Grundbesitz
der minderjährigen sowie der in väterlicher Gewalt befindlichen
Rinder dem Vater angerechnet.

Als selbständig wird betrachtet, wer das 24. Lebensjahr voll¬
endet hat und einen eigenen Hausstand besitzt, sofern ihm nicht das
verfügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über den Erwerb des Bürgerrechts von dem Magistrate
eine Urkunde (Bürgerbrief ) zu erteilen ist, bleibt den statutari¬
schen Anordnungen Vorbehalten.
Provinz Hannover.

hannoversch« Stäüteorünung vom 24. Juni 1858.
8 22. verbunden zum Erwerbe des Bürgerrechts sind: l . für

ihre Person, sofern sie im Stadtgebiete wohnen, die Mitglieder des
Magistrats sowie die im Dienst der Stadt dauernd und ohne Vor¬
behalt der Ründigung Angestellten; 2. diejenigen, welche innerhalb
des Stadtbezirks ein Wohnhaus eigentümlich erworben, vorbehalt¬
lich näherer Bestimmungen des Drtsstatuts über eine Beschränkung
auf den Erwerb von Wohnhäusern zu einem bestimmten Werte sowie
über eine Ausdehnung auf den Erwerb von sonstigen bürgerlichen
Grundstücken, oder behufs der selbständigen Ausübung einer Runst,
einer Wissenschaft oder eines bürgerlichen Gewerbes sich dauernd
niederlassen oder ein stehendes bürgerliches Gewerbe dort betreiben
wollen.
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In den Vrtsstatutcn sind die Gewerbe zu bestimmen, welche zu
den bürgerlichen nicht zu zählen sind.

Die Verpflichtung zum Lrwerbe des Bürgerrechts tritt unter den
vorstehenden gesetzlichenVoraussetzungen auch für Frauenzim¬
mer  ein . Diese sind jedoch nur zu denjenigen den Bürgern obliegen¬
den persönlichen Leistungen verpflichtet (8 15), welche durch Stell¬
vertreter verrichtet werden können.

8 26. Berechtigt zum Lrwerbe des Bürgerrechts sind alle in der
Stadt wohnberechtigten Einwohner, insofern sie von unbescholtenem
Wandel sind. Personen, denen das Wohnrecht in der Stadt nicht
zusteht, haben außerdem nachzuweisen, daß sie nach aller Wahr¬
scheinlichkeit ihren Unterhalt in der Stadt nachhaltig finden können.

8 27. Aus der Verpflichtung zum Lrwerbe des Bürgerrechts allein
kann ein Recht auf dessen Lrtei .ung nicht abgeleitet werden.

8 SO. Rlle Bürger ohne Rusnahme haben vor dem Magistrate
persönlich oder im Falle der Abwesenheit durch einen öffentlich be¬
glaubigten schriftlichen Revers den Bürgereid dahin zu leisten, daß
sic die ihnen nach den Gesetzen und der Ltadtverfassung obliegenden
Pflichten als Bürger gewissenhaft erfüllen und den Vorgesetzten Be¬
hörden, namentlich dem Magistrate , Gehorsam leisten wollen, (vor
dem Bürgereid ist der Huldigungseid zu leisten.)

Für die Angestellten im Dienste der Stadt ist der Bürgercid im
Diensteide enthalten.

Frauenzimmer,  welche das Bürgerrecht erwerben, sind zur
Ableistung dieser Lide nicht verbunden, haben jedoch die treue Er¬
füllung der ihnen obliegenden Bürgerpflichten anzugeloben.

8 5l . Jeder Bürger ist verbunden, städtische Ehrenämter , wozu
er durch Wahl berufen wirch zu übernehmen. Ausgenommen sind:
I. Königliche Zivil - und Hofdiener, 2. Militärpersonen im Dienste,
3. Geistliche und Schullehrer, 4. Arzte, Wundärzte und Apotheker,
5. Bürger über 60 Jahre alt und 6. Personen, welche durch Gebrech;
lichkeit oder anhaltende Krankheit verhindert sind.

Bürger , welche nach Annahme der Wahl in eines der unter l—3
erwähnten Dienstverhältnisse treten , sind zur Niederlegung des Amts
verpflichtet, jedoch wieder wählbar . Die unter 4—6 benannten
Personen sind, wenn die zur Ablehnung der Wahl berechtigenden
Gründe nach deren Annahme eintreten , zur Niederlegung des Amts
berechtigt.

8 44. Ausgeschlossen von der Wahl zum Magistratsmitgliede sind
diejenigen, welche noch nicht 25 Jahre alt sind, in väterlicher Ge¬
walt , unter Kuratel oder in Kost und Lohn eines anderen stehen, in
Konkurs befangen sind, öffentliche Armenunterstützung erhalten oder
im letzten Jahre erhalten haben, bis diese erstattet ist, zu einer
schweren Strafe (Artikel 8 des Kriminalgesetzbuches) verurteilt oder
nach sonstigen gesetzlichen Bestimmungen zu öffentlichen Ämtern un¬
fähig sind oder endlich wegen eines nach der öffentlichen Meinung
entehrenden Verbrechens oder Vergehens bestraft worden oder in
Untersuchung gewesen sind, ohne außer Verfolgung gesetzt oder
völlig freigesprochen zu sein.

8 8S (Wahl der Bürgeroorsteher). Jeder stimmfähige Bürger ist
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zur Teilnahme an den Wahlen verpflichtet. Stimmfähig ist jeder
Bürger , welcher in der Stadt oder deren Gebiete seinen Wohn¬
sitz hat und daselbst entweder als Hauseigentümer Häusersteuer oder
nach Maßgabe der jetzt bestehenden Gesetzgebungan sonstigen direk¬
ten Landessteuern mindestens 2 Thlr . 16 Ggr. jährlich zahlt . Es
ist jedoch zulässig, abweichende Bestimmungen hinsichtlich der Rege¬
lung des Stimmrechts durch das Vrtsstatut zu treffen.

Ausgeschlossen sind Frauenzimmer  und diejenigen, welche noch
nicht 26 Jahre alt sind, in väterlicher Gewalt , unter Ruratel oder
in Rost und Lohn eines anderen stehen, in Ronkurs befangen sind,
öffentliche Armenunterstützung erhalten oder im letzten Jahre er¬
halten haben, bis diese erstattet ist, zu einer schwere» Strafe (Ar¬
tikel 8 des Rriminalgesetzbuches) verurteilt oder endlich wegen eine;
nach der öffentlichen Meinung entehrenden Verbrechens oder Ver¬
gehens bestraft worden oder in Untersuchung gewesen sind, ohne
außer Verfolgung gesetzt oder völlig freigesprochen zu sein. Zwei¬
fel über die entehrende Beschaffenheit eines Vergehens oder Ver¬
brechens haben Magistrat und Bürgervorsteher zu entscheiden.
Hohcnzollern.

hohenzollernsche Semelnüeordnung vom 2. Zuli 14V0.
Z I I. Das Gemeinderecht wird von jedem männlichen selbständigen

Gemeindeangehörigen erworben, welcher 1. Angehöriger des Deut¬
schen Reiches ist, 2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt, 3. seit zwei
Jahren in dem Gemeindebezirkseinen Wohnsitz hat , 4. keine Armen¬
unterstützung aus öffentlichen Mitteln empfängt , 5. die schuldigen
Gemeindeabgaben gezahlt hat und außerdem 6. entweder g) ein
Wohnhaus in dem Gemeindebezirkc besitzt oder b) von seinem
innerhalb des Gemeindebezirks belegenen Grundbesitze zu einem
Jahresbeiträge von mindestens 2 Mark an Grund-, Gefall- und Ge-
häudestcuer vom Staate veranlagt ist oder o) zur Staatseinkommen¬
steuer oder zu einem fingierten Normalsteuersatze von mindestens
4 Mark veranlagt ist oder, falls eine Veranlagung zu einem fingier¬
ten Steuersätze nicht erfolgt ist, ein Einkommen von mehr als
600 Mark hat

Steht ein Wohnhaus (im geteilten oder ungeteilten ) Miteigentums
mehrerer, so kann das Demeinderecht auf Grund dieses Besitzes nur
von einem unter ihnen ausgeübt werden. Falls die Miteigentümer
sich über die Person des Berechtigten nicht einigen können, ist der¬
jenige, welcher den größten Anteil besitzt, befugt, das Gemeinde-
recht auszuüben , bei gleichen Anteilen bestimmt sich in diesem Falle
die Person des Berechtigten durch das Los, welches durch die Hand
des Bürgermeisters gezogen wird.

In den Fällen , wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen ande¬
ren übergeht , kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer de;
zweijährigen Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute. Die
Übertragung unter Lebenden an verwandte in absteigender Linie
steht der Vererbung gleich.

Steuerzahlungen , Einkommen und Grundbesitz der Ehefrau wer¬
den dem Ehemann, Steuerzahlungen , Einkommen und Grundbesitz
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der unter elterlicher Gewalt des Vaters befindlichen Kinder werden
dem Vater angerechnet.

Nls selbständig wird betrachtet, wer das 24. Lebensjahr voll¬
endet hat und einen eigenen Hausstand besitzt, sofern ihm nicht das
verfügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Gcmeinderechts von dem Ge¬
meindevorstand eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt den statuta¬
rische» Verordnungen Vorbehalten.'

8 zü. lvcr in einem Gemeindcbezirk, ohne dort einen Wohnsitz zu
haben, seit zwei Jahren ein Grundstück besitzt, welches wenigstens
den Umfang einer die Haltung von Zugvieh zur Bewirtschaftung er-
fordernden Uckernahrung hat , oder auf welchem sich ein Wohnhaus,
eine Fabrik oder eine andere gewerbliche Unlage befindet, die dem
Werte einer solchen Uckernahrung mindestens gleichkommt, ist eben¬
falls stimmberechtigt, wenn bei ihm die im 8 l Kbs. l unter Nr. 1,
2, 4 und 5 bezeichneten Voraussetzungen vorhanden sind.

Ingleichen steht das Stimmrecht juristischen Personen, Uktiengesell-
schäften, Uommanditgesellschaftenauf Aktien, Bergwerkschaften, ein¬
getragenen Genossenschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung
und dem Staatsfiskus zu, sofern sie seit zwei Jahren Grundstücke
von dem bezeichneten Umfang in dem Gemeindebczirke besitzen.

Frauen sowie unter Vormundschaft oder Pflegschaft stehende und
andere nicht selbständige Personen (8  I I Ubs. 5) sind stimmberechtigt,
wenn bei ihnen die im 8 >l Kbs. l unter Ur . I bis 6 n bzw. 6 b
bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

ß 17. In der Ausübung des Stimmrechts, zu welchem der Grund¬
besitz befähigt , werden vertreten : l . Minderjährige durch ihren
Vater oder Stiefvater , Personen, welche unter Vormundschaft oder
Pflegschaft stehen, durch ihren Vormund oder Pfleger, ' steht die

A elterliche Gewalt der Mutter zu oder wird sie von dieser ausgeübt
lvGL . ZZ 1684, 1685), oder ist der Vormund oder Pfleger eins Frau,
jo findet die Vertretung durch ein Gemeindemitglied statt,' der
Stiefvater ist vor dem Vormunde zur Vertretung berufen,' 2. Ehe¬
frauen durch ihren Ehemann,' 3. großjährige Besitzer vor voll¬
endetem 24. Lebensjahr, unverheiratete Besitzerinnen (abgesehen
von den Fällen unter Nr . I) und Witwen durch Gemeindeglieder;
4. juristische Personen, einschließlich des Staatsfiskus , sowie die
übrigen im 8 16 Kbs. 2 bezeichneten personcngcsamtheiten durch ihre
verfassungsmäßigen Vrgane , Nepräsentantcn oder Generalbevoll¬
mächtigte sowie durch Pächter oder Nießbraucher der zur Teil¬
nahme am Stimmrechte befähigenden Grundstücke oder durch Ge¬
meindeglieder.

Kuswärts wohnende Stimmberechtigte, welche das 24. Lebens¬
jahr zurückgelegt haben, und auswärts wohnende Vertreter Stimm¬
berechtigter können das Stimmrecht persönlich ausüben , sind aber
befugt, sich durch Gemeindeglieder vertreten zu lassen.

Der Fürst von Hohenzollern, der Fürst zu Fürstenberg sowie der
Fürst von Thurn und Taxis können sich je durch ein Mitglied der
Familie oder durch einen ihrer in den HohenzollernschenLanden

rlpolant , Vas kommunale Wahlrecht der §rauen 5



bO ländliche Gemeinden

angestellten Beamten oder einen ihrer in der Gemeinde wohnhaften!
Pachter vertreten lassen.

Ländliche Gemeinden.
Die sieben östlichen Provinzen.

Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen der Msn
archie vom 5. Juli 1842 . <Ges.°S7 S. 233 .)
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8 7. Angehörige der Landgemeinde sind mit Ausnahme der nicht

angesessenen servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Vienst-
standes diejenigen , welche innerhalb des Gemeindebezirks einen
Wohnsitz haben.

Einen Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat jemand an dem Grte,
an welchem er eine Wohnung unter Umständen innehat . die auf die
Absicht dauernder Beibehaltung einer solchen schließen lassen.

8 22. Den direkten persönlichen Gemeindeabgaben unterliegen:
1. alle Personen , welche in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben,
2. Aktiengesellschaften . Kommanditgesellschaften auf Aktien , Berg.
werkschaften . eingetragene Genossenschaften , deren Geschäftsbetrieb
über den kreis ihrer Mitglieder hinausgeht , juristische Personen , der
Staatsfiskus und Lorensen unter den in dem Gesetze vom 27. Juli 1885
bezeichnet «;« Voraussetzungen . Personen , welche in dem Gemeinde¬
bezirke einen die Dauer von drei Monaten übersteigenden Gemeinde¬
aufenthalt nehmen , können gleich den Gemeindeangehörigen zu den
Gemeindelasten herangezogen werden.

8 54. Gemeindeglieder sind alle Gemeindcangehörigen , welchen
das Gemeinderccht zusteht.

Line Liste der Gemeindeglieder , welche deren nach Z 41 erforder¬
liche Eigenschaft nachweist , und der sonstigen Stimmberechtigte»
s8 45 ) wird von dem Gemeindevorsteher geführt und alljährlich
im Monate Januar berichtigt.

8 4V. Das Gemeinderecht umfaßt : I . das Uecht zur Teilnahme
an dem Stimmrechte in der Gemeindeversammlung oder , wo die
letztere durch eine gewählte Gemeindevertretung erseht ist, zur Teil¬
nahme an den Gemeindcwahlen, ' 2 . das Recht zur Bekleidung un¬
besoldeter Ämter in der Verwaltung und Vertretung der Gemeinde

8 4 >. Vas Gcmeinderecht steht jedem selbständigen Gemeinde
angehörigen zu. welcher l . Angehöriger des Deutschen Reiches ist und
2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt , 3 . seit einem Jahre in den«
Gemeindebezirke seinen Wohnsitz hat , 4. keine Armenunterstützung
aus öffentlichen Mitteln empfängt . 5. die auf ihn entfallenden
Gemeindeabgaben gezahlt hat und außerdem 6. entweder s ) ein
Wohnhaus in dem Gemeindcbezirke besitzt oder b) von seinem ge¬
samten innerhalb des Gemeindebezirkes belegenen Grundbesitze einen
Iahresbetrag von mindestens 3 Mark an Grund - und Gebäude¬
steuer entrichtet oder o) zur Staatseinkommensteuer veranlagt ist
oder zu den Gemeindeabgaben nach einem Jahreseinkommen von
mehr als 660 Mark in Gemäßheit der 88 8 und 13 herangezogen
wird.

Steht ein Wohnhaus im sgeteilten oder ungeteilten ) Miteigentum
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>ehrerer, so kann das Gemeinderecht auf Grund dieses Besitzes nur
on einem derselben ausgeübt werden. Falls die Miteigentümer sich

Niber die Person des Berechtigten nicht einigen können, ist derjenige,
, elcher den größten Anteil besitzt, befugt, das Gemeindcrecht aus-

^zuüben ; bei gleichen Anteilen bestimmt sich die Person des Berech¬
tigten durch das Los, welches durch die Hand des Gemeindevor¬
stehers gezogen wird.

Steuerzahlungen und Grundbesitz der Ehefrau werden dem Ehe-
mnne, Steuerzahlungen und Grundbesitz der in väterlicher Gc-
alt befindlichen Rinder werden dem Vater angerechnet. Sn den
allen, wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen anderen über-
eht, kommt dem Trben bei Berechnung der Dauer des einjährigen
ohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute. Die Übertragung

unter den Lebenden an verwandte in absteigender Linie steht der
Vererbung gleich.

Als selbständig wird nach vollendetem 24. Lebensjahre ein jeder
betrachtet, welcher einen eigenen Hausstand hat, sofern ihm nicht
das verfügungsrecht über die Verwaltung seines Vermögens durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Gemeinderechts von dem Ge¬
meindevorsteher eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt de» statuta-

rischen Unordnungen Vorbehalten.
8 4ä <Abs. z>/- Frauen und nicht selbständige Personen (8 41

Mbs . S) sind, wenn der ihnen im Gemeindebczirkegehörige Grund¬
besitz zum Stimmrechte befähigt , stimmberechtigt, sofern bei ihnen
die im Z 41 unter l bis S bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

8 4b- Sn der Ausübung des Stimmrechtes, zu welchem der Grund¬
besitz befähigt , werden vertreten : l . Minderjährige durch ihren
Dater , Stiefvater oder Vormund, andere Bevormundete durch ihren
Alormund; der Stiefvater ist vor dem Vormunde zur Vertretung be¬
rufen : 2. Ehefrauen durch ihren Ehemann : Z. großjährige Be¬
sitzer vor vollendetem 24. Lebensjahre, unverheiratete Besitzerinnen
^abgesehen von den Fällen unter Rr . l ) und Witwen durch Ge-
Mieinüemitglieder: 4. juristische Personen, einschließlich des Staats¬
fiskus, sowie die übrigen im 2. Absatz des 8 4ö bezeichneten per-
soncngesamtheiten durch ihre verfassungsmäßigen Organe , Reprä¬
sentanten oder Generalbevollmächtigte sowie durch Pächter oder
Nießbraucher der zur Teilnahme am Stimmrechte befähigenden

«Grundstücke oder durch Gemeindeglieder.
W Auswärts wohnende Stimmberechtigte, welche das 24. Lebens.
)ahr zurückgelegt haben, und auswärts wohnende Vertreter Stimm,
berechtigter können das Stimmrecht persönlich ausüben, sind aber
befugt, sich durch männliche Gemeindemitglieder vertreten zu lassen.
. Z 5L. Als Gemeindeverordnete sind nicht wählbar : I. diejenigen

.Beamten und die vom Staate ernannten Mitglieder derjenigen Be¬
hörden, durch welche die Aufsicht des Staates über die Gemeinden
ausgeübt wird, 2. die besoldeten Gemeindebeamten, Z. die richter¬
lichen Beamten, 4. die Beamten der Staatsanwaltschaft und die
Polizei-Lxekutivbeamten, 5. Geistliche, Rirchendiener und Volksschul¬
lehrer, 6. Frauen.
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Vater und Sohn dürfen nicht zugleich Gemeindeverordnete der¬
selben Gemeinde sein . Sind Vater und Sohn zugleich gewählt , so
wird nur der Vater als Gemeindeverordneter zugelassen.

Z 123 (Selbständige Gutsbezirke ). Der Besitzer eines selbständige»
Gutes hat insbesondere die in den 88 90 und dl aufgeführten obrig¬
keitlichen Befugnisse und Pflichten entweder in Person oder durch
einen von ihm zu bestellenden , zur Übernahme des Amts als Guts¬
vorsteher befähigten Stellvertreter auszuübcn . Der letztere muß
seinen beständigen Aufenthalt im Gemeindebezirke oder in dessen un¬
mittelbarer Nähe haben.

Ls könenn jedoch auch außer dem im ß 86 Abs. 4 vorgesehenen
Falle seitens des Besitzers des Gutes sämtliche oder einzelne Guts-
vorstehergcschäfte an den Vorsteher einer benachbarten Gemeinde
unter beider Zustimmung gegen eine angemessene Entschädigung
übertragen werden.

Ehefrauen  werden rücksichtlich der angeführten Rechte und
Pflichten durch ihren Ehemann , Kinder unter väterlicher Gewalt
durch ihren Vater und bevormundete Personen durch ihren Vor¬
mund oder Pfleger vertreten.

tz 124. Die Bestellung eines Stellvertreters muß erfolgen , wenn:
l . das Gut unverheirateten oder verwitweten Besitzerinnen , einer
juristischen Person , einer Aktiengesellschaft , einer Kommanditgesell¬
schaft auf Aktien , einer Bergwerkschaft oder einer eingetragenen
Genossenschaft gehört oder wenn mehrere Besitzer sich nicht darüber
einigen , wer von ihnen die Geschäfte des Gutsvorstehers wahr¬
nehmen soll , 2 . der Gutsbesitzer kein Angehöriger des Deutschen
Reiches ist, 3. derselbe nicht seinen beständigen Aufenthalt im Guts¬
bezirke oder dessen unmittelbarer Nähe hat oder 4. wegen Krank¬
heit oder aus anderen in seiner Person liegenden Gründen außer¬
stande ist, die Pflichten eines Gutsvorstchers zu erfüllen.

Auf den Antrag des Gutsbesitzers kanü ein Stellvertreter für den
ernannten Gutsvorsteher bestellt werden , welcher in Fällen der
Behinderung des letzteren die Gutsvorstehergeschäfte wahrzuneh¬
men hat.

Für die von dem Hauptgute entfernt belegenen Teile eines selb¬
ständigen Gutsbezirkes kann von dem Kreisausschusse die Bestellung
besonderer Stellvertreter angeordnet werben , sofern dies für eine
ordnungsmäßige örtliche Verwaltung erforderlich ist.
Provinz Schleswig - H 0 lstei  n.
Die Lanügcmeinüeordnung für die Provinz Schleswig -Holstein vom
4- Juli 1842 mit dem Linsiihrungsgesetz der Landgemeinüeorünung
für die siebe » östlichen Provinzen der Monarchie vom 3. Zull 184 >.

8 4ü. Das Gemeinderecht umfaßt : l . das Recht zur Teilnahme
an dem Stimmrecht in der Gemeindeversammlung oder , wo die
letztere durch eine gewählte Gemeindevertretung ersetzt ist, zur Teil¬
nahme an den Gemeindewahlen , 2. das Recht zur Bekleidung un¬
besoldeter Ämter in der Verwaltung und Vertretung der Gemeinde.

8 41- Das Gemeinderecht steht jedem selbständigen Gemeinde¬
angehörigen zu, welcher l . Angehöriger des Deutschen Reiches ist
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und 2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt, 3 . seit einem Jahre in
dem Gemeindebezirke seinen Wohnsitz hat , 4. keine Armenunter-
stützung aus öffentlichen Mitteln empfängt , 5. die auf ihn entfallen¬
den Gemeindeabgaben gezahlt hat und außerdem 6. entweder a) ein
Wohnhaus in dem Gemeindebezirke besitzt oder b) von seinem ge¬
samten innerhalb des Gemeindebezirks belegenen Grundbesitze einen
Jahresbetrag von mindestens 3 Mark an Grund - und Gebäude¬
steuer entrichtet oder o) zur Staatseinkommensteuer veranlagt ist
oder zu den Gemeindeabgaben nach einem Jahreseinkommen von
mehr als 660 Mark in Gemäßheit der ZZ8 und 13 herangezogen wird.

Steht ein Wohnhaus im (geteilten oder ungeteilten ) Miteigentum
mehrerer , so kann das Gemeinderecht auf Grund dieses Besitzes pur
von einem derselben ausgeübt werden . Falls die Miteigentümer sich
über die Person des Berechtigten nicht einigen können , ist derjenige,
welcher den größten Rnteil besitzt, befugt , das Gemeinderecht aus¬
zuüben ; bei gleichen Anteilen bestimmt sich die Person des Be¬
rechtigten durch das Los , welches durch die Hand des Gemeinde¬
vorstehers gezogen wird.

Steuerzahlungen und Grundbesitz der Ehefrau werden dem Ehe¬
manne , Steuerzahlungen und Grundbesitz der in väterlicher Gewalt
befindlichen Rinder werden dem Vater angercchnct . Sn den Fällen,
wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen anderen übergeht,
kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer des einjährigen Wohn¬
sitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute . Die Übertragung unter
den Lebenden an verwandte in absteigender Linie steht der Ver¬
erbung gleich.

Als selbständig wird nach vollendeten , 24 . Lebensjahre ein jeder
^betrachtet , welcher einen eigenen Hausstand hat , sofern ihm nicht
das verfügungsrecht über die Verwaltung seines Vermögens durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Gemeinderechts von dem Ge-
Imeindevorsteher eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt den statutari¬
schen Unordnungen Vorbehalten.
1,8 43. wer , ohne im Gemeindebezirke einen Wohnsitz zu haben,

in demselben seit einem Jahre ein Grundstück besitzt, welches wenig¬
stens den Umfang einer die Haltung von Zugvieh zur Bewirtschaf¬
tung erfordernden Ackernahrung hat , oder auf welchem sich ein
Wohnhaus , eine Fabrik oder eine andere gewerbliche Anlage be¬
findet , die dem Werte einer solchen Ackernahrung mindestens gleich¬
kommt, ist ebenfalls stimmberechtigt , wenn bei ihm die im Z 41
kr. l , 2, 4 und 5 bezeichneten Voraussetzungen vorhanden sind.

Ingleichen steht das Stimmrecht juristischen Personen , Aktiengesell¬
schaften , Rommanditgesellschaften auf Aktien , Bergwerkschaften , ein¬
getragenen Genossenschaften und dem Staatsfiskus zu, sofern die.
selben Grundstücke von dem bezeichneten Umfange in dem Gemeindc-
oezirke besitzen.

Frauen  und nicht selbständige Personen (Z 41 Abs. 4) sind, wenn
der ihnen im Demcindebezirke gehörige Grundbefitz zum Stimm¬
rechte befähigt , stimmberechtigt , sofern bei ihnen die im H 41 unter
1—5 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.
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8 4b. In der Ausübung des Stimmrechtes, zu welchem der Grund¬
besitz befähigt, werden vertreten : 1. Minderjährige durch ihren
Vater , Stiefvater oder Vormund, andere Bevormundete durch ihre»
Vormunds der Stiefvater ist vor dem Vormunde zur Vertretung be¬
rufen,' 2. Ehefrauen durch ihren Ehemann ! Z. großjährige Be¬
sitzer vor vollendetem 24. Lebensjahre, unverheiratete Besitzerin¬
nen (abgesehen von den Fällen unter Nr . l ) und lvitwen durch Ge-
meindeglieder ! 4. juristische Personen , einschließlich des Staatsfiskur,
sowie die übrigen im 2. Absatz des Z45 bezeichneten Personengesamt¬
heiten durch ihre verfassungsmäßigen Vrgane , Repräsentanten oder
Generalbevollmächtigte , sowie durch Pächter oder Nießbraucher der
zur Teilnahme am Stimmrechte befähigenden Grundstücke oder durch
Gemeindeglieder.

Auswärts wohnende Stimmberechtigte, welche das 24. Lebens
fahr zurückgelegt haben, und auswärts wohnende Vertreter Stimm-
berechtigter können das Stimmrecht persönlich ausüben , sind aber
befugt, sich durch männliche Gemcindegliedcr vertreten zu lassen.

8 SS. Als Gemeindeverordnete sind nicht wählbar : I . diejenigen
Beamten und die vom Staate ernannten Mitglieder derjenigen Be¬
hörden, durch welche die Aufsicht des Staates über die Gemeinden
ausgeübt wird, 2. die besoldeten Gemeindebeamten, Z. die richter¬
lichen Beamten, 4. die Beamten der Staatsanwaltschaft und die
polizeiexekutivbeamten , 5. Geistliche, Kirchendiener und Volksschul¬
lehrer , 6. Frauen.

Vater und Lohn dürfen nicht zugleich Gemeindeverordnete der¬
selben Gemeinde sein. Sind Vater und Sohn zugleich gewählt , so
wird nur der Vater als Gemeindcvcrordneter zugelassen.

ß l2S. Der Besitzer eines selbständigen Gutes hat insbesondere die
in den ZA 90 und 91 aufgesührten obrigkeitlichen Befugnisse und
Pflichten entweder in Person oder durch einen von ihm zu bestellen¬
den, zur Übernahme des Amtes als Gutsvorsteher befähigten Stell¬
vertreter auszuüben . Oer letztere muß feinen beständigen Aufent¬
halt im Gutsbezirke oder in dessen unmittelbarer Nähe haben.

Es können jedoch auch außer dem im 8 86 Abs. ö vorgesehenen
Falle seitens des Besitzers des Gutes sämtliche oder einzelne Gutsvor-
stehergeschäftean den Vorsteher einer benachbarten Gemeinde unter
beider Zustimmung gegen eine angemessene Entschädigung über¬
tragen werden.

Ehefrauen  werden rücksichtlich der angeführten Rechte und^
Pflichten durch ihren Ehemann, Kinder unter väterlicher Gewalt
durch ihren Vater und bevormundete Personen durch ihren Vormund
oder Pfleger vertreten.

8 124. Oie Bestellung eines Stellvertreters mutz erfolgen, wenn:
I. das Gut unverheirateten oder verwitweten Besitzerinnen, einer
juristischen Person, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesell¬
schaft auf Aktien, einer Bergwerkschaft oder einer eingetragenen Ge ¬
nossenschaft gehört, oder wenn mehrere Besitzer sich nicht darüber
einigen, wer von ihnen die Geschäfte des Gutsvorstehers wahr- T
nehmen soll, 2. der Gutsbesitzer kein Angehöriger des Deutschen>
Reiches ist, Z. derselbe nicht seinen beständigen Aufenthalt im Guts-
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bezirke oder in dessen unmittelbarer Nähe hat oder 4. wegen Krank-
heit oder aus anderen in seiner Person liegenden Gründen ausser-
stände ist, die Pflichten eines Gutsvorstehers zu erfüllen.

Auf den Nntrag des Gutsbesitzers kann ein Stellvertreter für den
ernannten Gutsvorsteher bestellt werden , welcher in Fällen der
Behinderung des letzteren die Gutsvorstehergeschäfte wahrzuneh¬
men hat.

Für die von dem hauptgute entfernt belegenen Teile eines selb¬
ständigen Gutsbezirkes kann von dem Kreisausschuß die Bestellung
besonderer Stellvertreter angeordnet werden , sofern dies für eine
ordnungsmäßige örtliche Verwaltung erforderlich ist.

Verordnung , betreffend die Landgcmeindeverfassungen inr Gebiete
der Herzogtümer Schleswig und Holstein , vom 22. September sssr . r)

(Ges.-S. S. 1603.)

8 10 (gilt nur noch für die Gemeinde Helgoland ), l . Zur Teil,
nähme am Stimmrecht dürfen nur solche Einwohner des Gemeinde-
bezirks verstattet werden , welche einen eigenen Hausstand habe»
und zugleich in dem Bezirke mit einem lvohnhause angesessen sind.
2. wenn aber jemand in dem Gemcindebezirke ein Grundstück be¬
sitzt, auf welchen! ein Gespann von zwei Pferden gehalten werden
kann oder welches durch eine Fabrik , eine andere gewerbliche An¬
lage oder sonst eine Nutzung gewährt , deren wert dem eines solchen
spannfähigen Grundstücks mindestens gleichkommt , so ist derselbe zur
Teilnahme am Stimmrechte auch dann zuzulassen , wenn er nicht Ein¬
wohner des Gemeindebczirks ist (Forense ). Dasselbe gilt auch von
juristischen Personen , welche Grundstücke von einem solchen Um¬
fange im Gemeindebezirke besitzen. 3. Den Besitzern solcher Grund¬
stücke, welche die übrigen an Wert oder Größe erheblich über¬
steigen, kann mehr als eine Stimme beigelegt werden . 4. Auch
können die Gemeindeglieder in Ansehung ihrer Teilnahme am Stimm¬
rechte in verschiedene Klassen geteilt werden . 5. Die Stimmen der
Besitzer der kleineren , nicht spannfähigen Grundstücke können zu
Desamtftimmen (Kollektivstimmen ) verbunden werden , vergleichen
Besitzer haben alsdann das Stimmrecht in der Gemeindeversamm¬
lung durch Abgeordnete auszuüben , welche sie aus ihrer Mitte auf
mindestens drei und höchstens sechs Hahre wählen.

8 N (gilt nur noch für die Gemeinde Helgoland ). In der Ausübung
des Stimmrechts , zu welchem ihr Grundbesitz befähigt , können ver¬
treten werden : l . Minderjährige durch ihren Vater , Stiefvater oder

I) Anmerkung aus M . von vrauchitsch , Verwaltungsgesetze , Lr-
gänzungsband Schleswig - Holstein , herausgegeben von L. haase
(Berlin 1893 , Larl heymann ) : Die Verordnung vom 22. Sep¬
tember 1867 nebst den auf Landgemeinden bezüglichen Vorschriften
der KD . und des IG . gilt vom I . April 1893 ab nur noch (LGD.
8 12If .) für die Gemeinde Helgoland  sowie (LGD . 8 I2Iu ) für
die in den Kirchspiclsgemeinden der Kreise Husum , Norder,
dithmarschen und Lüderdithmarschen  bestehenden vorf-
schasten und Bauernschaften.
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Vormund / 2. die Ehefrau durch ihren Ehemann , sofern zu I und 2der Vater , der Stiefvater , der Vormund und der Ehemann im Ge-
meindcbezirke wohnt , der Stiefvater das zum Stimmrecht befähigende
Grundstück bewirtschaftet und der Vormund im Gemeindebezirke
Grundbesitzer ist / fehlen bei einer dieser Personen diese Vorbedin¬
gungen , so kann dieselbe die Vertretung einem Stimmberechtigten der
Gemeinde übertragen / 3. unverheiratete Besitzerinnen / 4. auswärts
wohnende und juristische Personen , zu 3 und 4 durch Stimmberech¬tigte der Gemeinde , zu 4 aber auch durch Pächter oder Nießbraucher
der zum Stimmrechte befähigten Grundstücke.

8 7 (für die Dorfschaften und Bauernschaften ). Angehörige der
Landgemeinde sind mit Ausnahme der nicht angesessenen servis-
berechtigten Militärpersonen des aktiven Vienststandes diejenigen,welche innerhalb des Gemeindebczirks einen Wohnsitz haben . Linen
Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat jemand an dem Drte , an
welchem er ' eine Wohnung unter Umständen innehat , die arlf die
Absicht dauernder Beibehaltung einer solchen schließen lassen.

8 3? (für die Dorfschaften und Bauernschaften ). Gemeindegliedersind alle Gemeindeangehörigen , welchen das Gemeinderccht zusteht.
8 40 (für die Dorfschaften und Bauernschaften ). Das Gemeinde¬recht umfaßt : I . das Recht zur Teilnahme an dem Stimmrechte inder Gemeindeversammlung oder , wo die letztere durch eine gewählte

Gemeindevertretung ersetzt ist, zur Teilnahme an den Gemeinde¬
wahlen , 2. das Recht zur Bekleidung unbesoldeter Ämter in der Ver¬
waltung und Vertretung der Gemeinde.

8 4l (für die Dorfschaften und Bauernschaften ). Vas Gemeinde¬
recht steht jedem selbständigeil Gemeindeangehörigen zu, welcherI . Angehöriger des Deutschen Reiches ist und 2. die bürgerlichen
Ehrenrechte besitzt , 3 . seit einem Jahre in dem Gemeindebezirkc
seinen Wohnsitz hat , 4 . keine Armenunterstützung aus öffentlichen
Mitteln empfängt , 5. die auf ihn entfallenden Gemcindeabgaben
bezahlt hat und außerdem entweder a) ein Wohnhaus in dem Ge¬
meindebezirke besitzt oder b) von seinem gesamten innerhalb des Ge¬
meindebezirks bclegenen Grundbesitze einen Iahresbetrag von min¬
destens 3 Mark an Grund - und Gebäudesteuer entrichtet oder g) zur
Staatseinkommensteuer veranlagt ist oder zu den Gemcindeabgaben
nach einem Jahreseinkommen von mehr als 660 Mark in Gemäß¬heit der ZA 8 und l3 herangezogen wird.

Steht ein Wohnhaus im (geteilten oder ungeteilten ) Miteigentum
mehrerer , so kann das Gemeinderecht auf Grund dieses Besitzesnur von einem derselben ausgeübt werden . Zolls die Miteigentümersich über die Person des Berechtigten nicht einigen können , ist der¬
jenige , welcher den größten Anteil besitzt , befugt , das Gemeinderecht
auszuüben / bei gleichen Anteilen bestimmt sich die Person der Be¬
rechtigten durch das Los , welches durch die Hand des Gemeindevor¬stehers gezogen wird.

Steuerzahlungen und Grundbesitz der Ehefrau werden dem Ehe¬
manne , Steuerzahlungen und Grundbesitz der in väterlicher Gewalt
befindlichen Rinder werden dein Vater angerechnet . Sn den Fällen,
wo ein Wohnhaus durch Vererbung aus einen anderen übergeht,
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kommt deni Erben bei Berechnung der Bauer des einjährigen Wohn¬
sitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute . Die Übertragung unter den
Lebenden an verwandte in absteigender Linie steht der Vererbung
gleich.

Als selbständig wird nach vollendetem 24 . Lebensjahr ein jeder
betrachtet , welcher einen eigenen kjausstand hat , sofern ihm nicht
das verfügungsrecht über die Verwaltung des Vermögens durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Gemeindercchts von dem Ge¬
meindevorsteher eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt den statuta¬
rischen Unordnungen Vorbehalten.

Siehe außerdem für die Dorfschaften und Bauernschaften die ZZ 45,
4b und 53 der Landgemeindeordnung vom 4. Juli 1892.

8 f2 . Die stimmberechtigten Mitglieder der Gemeinde bilden die
Gemeindeversammlung . Die Beschlüsse werden nach einfacher Majo¬
rität gefaßt , jedoch kann durch Gemcindestatut eine andere Form
der Abstimmung festgesetzt werden.

8 22. Die Übernahme des Amtes eines Gemeindevorstehers oder
Stellvertreters kann ein Mitglied der Gemeinde nur aus solchen
Gründen ablchnen , die ihn von der Übernahme einer Vormundschaft
entschuldigen würden.

Provinz Wests alen.
die randgemcittdeor - nuiig für die Provinz Westfalen vom l 't . März

1856 in ihrer heutigen Gestalt . *)
8 2. Jede Gemeinde bildet eine Korporation unter einem Ge¬

meindevorsteher und hat ihre eigene Verwaltung und Vertretung.
Zur Gemeinde gehören alle Einwohner des Gemeindebezirks , mit
Ausnahme der nicht mit Grundeigentum nach näherer Bestimmung
des 8 15 II Nr . 3 Litt , u angesessenen scrvisberechtigten Militär¬
personen des aktiven Dienststandes , und zum Gemeindcbezirk alle
Grundstücke, welche demselben bisher angehört haben , sofern nicht
hinsichtlich derselben die Bestimmung des Z 3 Platz greift.

Als Einwohner werden diejenigen betrachtet , welche in deni Ge¬
meindebezirke nach den Bestimmungen der Gesetze ihren Wohn¬
sitz haben.

Alle Einwohner des Gemeindebezirks sind zur Mitbenutzung der
öffentlichen Gemeindcanftalten berechtigt und zur Teilnahme an
den Gemeindelasten nach den Vorschriften des Kommunalabgaben-
gesetzes vom 14. Juli 1893 verpflichtet . Die Bestimmungen be¬
sonderer Stiftungen , welche mit dergleichen Gemeindeanstalten ver¬
bunden sind , sowie die hinsichtlich solcher Anstalten auf besonderen
Titeln beruhenden privatrechte werden hierdurch nicht berührt.

8 2- (Diejenigen landtagsfähigen Rittergüter , welche vor dem Er¬
laß der Landgemeindeordnung für die Provinz Westfalen vom
31. Gktober 1841 bereits in die Rittergutsmatrikel eingetragen
waren , können , wenn sie) Güter , welche den Zwecken einer Ge-

I ) die im Jahre 1880 aufgehobenen Textworte sind in Klammern
gesetzt.
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meinde für sich allein zn genügen geeignet sind, können auf den
Antrag der Besitzer oder der Gemeinde, mit welcher das Gut bis.
her vereinigt gewesen ist, selbständige, den Gemeinden gleich zu
achtende Güter bilden (Dutsbezirke).

Die Abtrennung eine- solchen Gutes von dem Gemeindebezirk
kann nach Anhörung des (Ureistags ) Ureisausschusses mit Geneh¬
migung des Ministers des Innern vorgenommen werden, wenn die
Vertretungen der beteiligten Gemeinden und der beteiligte Guts¬
besitzer darin einwilligen ; in Ermangelung einer solchen Einwilli.
gung wird darüber nach Anordnung des (Ureistags ) Ureisausschusses
vom Uönig entschieden, verliert ein Rittergut die zu einem solchen
erforderlichen Eigenschaften, so kann dasselbe, sobald es nach den
gesetzlichen Vorschriften in der Rittergutsmatrikel gelöscht worden
ist, mit einer benachbarten Gemeinde oder einem benachbarten selb¬
ständige» Gutsbezirke unter Zustimmung beziehungsweise der ver.
tretung der Gemeinde oder des Besitzers des Gutes vereinigt werden.

Bei der Erörterung und Entscheidung darüber , in welcher Art der¬
gleichen Vereinigungen stattzufinden haben, wird nach den Vor¬
schriften im ersten Latze des Z 6 und im 8 8 verfahren.

Anstalten, welche zur Befriedigung eines gemeinsamen Bedürf¬
nisses des (Ritterguts ) Gutes und der Gemeinde dienen, sollen nach
deren Trennung gemeinschaftlich bleiben, wenn auch nur der eine
Teil darauf anträgt und die Gemeinschaft ohne Nachteil für den
andern Teil fortbestehen kann.

8 14- Mitglieder der Gemeinde sind: I. alle nach Z 2 zur Ge¬
meinde gehörende selbständige Einwohner und 2. alle diejenigen,
welche im Gemeinüebezirk mit einem Wohnhaus angesessen sind

ß )». Zur Teilnabme an den öffentlichen Geschäften der Gemeinde
(Gemeinderecht) sin8 nur diejenigen Mitglieder der Gemeinde be¬
rechtigt, welche I. preußische Untertanen und selbständig sind und
II . seit einem Jahre 1. keine Armenunterstützung aus öffentlichen
Mitteln empfangen, 2. die sie betreffenden Gemeindeabgaben gezahlt
haben und I . a) in dem Gemeindebezirke mit einem Wohnhause
angesessen sind und von ihren daselbst gelegenen Grundbesitzungen
zu einem Jahresbeiträge von mindestens 6 Mark an Grund- und
Gebäudesteuer vom Staate veranlagt sind; doch kann dieser Satz, wo
besondere Grtsverhältnisse es nötig machen, ausnahmsweise mit
Genehmigung des (Vberpräsidenten ) Rreisausschusses geringer fest-
gesetzt werden, oder b) ihren Wohnsitz im Gcmeindebezirke haben
und außerdem entweder zur (Einkommensteuer oder mit einem Jah-
resbetragc von mindestens 4 Talern zur Rlassensteuer veranlagt
sind) Staatseinkommensteuer oder zu einem fingierten Normalsteuer¬
satze von mindestens 4 Mark veranlagt sind oder ein Einkommen
von mehr als 668 Mark haben. (Wo eigentümliche Verhältnisse
solches besonders wünschenswert machen, kann durch das Gemeinde-
statut an Stelle des vorgedachtenRlassensteuerbetrages ein geringerer
Betrag als Bedingung der Teilnahme am Geincinderccht festgestellt
werden; jedoch darf derselbe keinesfalls weniger als zwei Taler
betragen .) Steuerzahlungen und Grundbesitz der Ehefrauen werden
dem Ehemanns, Steuerzahlungen und Grundbesitz der Minderjähri-
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8 lb . Wer in einer Gemeinde seit einen , Jahre mehr als einer
der drei höchstbesteuerten Einwohner sowohl an direkten Staats-
als an Gemcindeabgaben entrichtet , ist, auch ohne in, Gcmeindebezirk
zu wohnen oder mit einem lvohnhause angesessen zu sein, zum
Stimm - und Wahlrecht berechtigt , falls bei ihm die übrigen Er¬
fordernisse vorhanden sind.

Z ( 7. Als selbständig wird derjenige angesehen , welcher das
24. Lebensjahr vollendet und einen eigenen Hausstand hat , sofern
ihn, das Recht , über sein vermögen zu verfügen und dasselbe zu
verwalten , nicht durch (richterliches Erkenntnis ) richterliche » Be¬
schluß entzogen ist.

Inwiefern für nicht selbständige Personen und für Frauensperso¬
nen , welche ein Wohnhaus besitzen, eine Stellvertretung stattfinden
kann , ist im Z 20 bestimmt.

8 20. Befindet sich ein Wohnhaus im Besitze einer Frauens¬
person oder einer unter (väterlicher ) elterlicher Gewalt des Vaters
oder Vormundschaft oder Pflegschaft stehenden Person , und würde
dieselbe, ihren übrigen Verhältnissen »ach, zur Teilnahme am Ge¬
meinderechte befähigt sein , so ist die Ausübung dieses Rechts durch
Stellvertreter dahin gestattet , das; eine Ehefrau durch ihren Ehe¬
mann , eine unverheiratete oder verwitwete Frauensperson durch
einen stimmberechtigten Eingesessenen , eine unter (väterlicher ) elter¬
licher Gewalt stehende Person durch den Vater und eine unter Vor¬
mundschaft oder Pflegschaft stehende Person durch den Vormund oder
Pfleger vertreten werden kann . Steht die elterliche Gewalt der
Mutter zu oder wird sie von dieser ausgeübt oder ist der Vormund
oder Pfleger eine Frau , so erfolgt die Vertretung durch ein Ge¬
meindeglied . Der Ehemann , Vater und Vormund muß , um zu dieser
Stellvertretung befugt zu sein, die im 8 15 Nr . l vorgeschriebenen
Eigenschaften besitzen und seinen Wohnsitz in der Gemeinde haben.

Außer dieser Vertretung können die außerhalb der Gemeinde
wohnenden Gcmeindeglieder , sofern sie mindestens zu 15 Mark an
Grund - und Gebäudesteuer von ihrer Besitzung veranlagt sind , sich
durch ein stimmberechtigtes Mitglied der Gemeinde vertreten lassen,'
hierzu sind auch die im 8 16 erwähnten juristischen oder außerhalb
des Gemeindebezirks wohnenden höchstbcsteuerten Personen be¬
rechtigt.

Rhein p rovinz.
Semeindeordnung für die preußische Ilheinprovinz vom rs . Zull
184Z. Nebst dem Gesetz, betr . die Seiiieinüeverfassuiig in der Ahein-
prooinz vom (5. Mai l 8S6, wie auch den Ausführungsverordnungen

vom 18. Zuni I 8SÜ. -N . Zuli l 8Sb und 1. März 18 SÜ.

8 SS. Das Gemeinderecht kan» nur von den Meistbeerbten männ¬
lichen Geschlechts ausgeübt werden , welche das 24 . Lebensjahr zn-
rückgelegt haben , preußische Untertanen und unbescholten sind.

von mehreren Personen , welche im ungeteilten Besitze eines zum
Demeinderechte befähigenden Grundstücks sich befinden , kann nur
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einer das Gemcinderecht ausüben . Leim Mangel einer gütlichen
Einigung ist dazu zunächst der auf dem Grundstücke selbst wohnende
Mitbesitzer berufen, hierauf der im Gemeindebezirke wohnende und
dann erst die übrigen / unter mehreren Gleichberechtigten entscheidet
das höhere Alter und bei gleichem Alter das Los.

8 -iS. Oie Gemeindeoerordneten und die Stellvertreter werden
durch die zur Ausübung des Demeinderechts befähigten Gemeinde¬
glieder, mit Ausnahme der im tz 46 erwähnten meistbegüterten
Grundeigentümer , welche ohne Wahl zum Gemcinderate gehören,
aus ihrer Mitte auf sechs Jahre gewählt . Alle drei Jahre schei¬
det die Hälfte der Gemeindeverordneten aus , an deren Stelle neue
zu wählen sind. Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar . Die
Ausscheidung erfolgt bei dem Ablaufe der ersten dreijährigen Wahl¬
periode nach dem Lose, nachher nach dem Wahlturnus.

Die Stellvertreter bleiben sämtlich sechs Jahre im Amte und
können ebenfalls wieder gewählt werden.
Provinz k) essen °Nassau.

Landgemeindeorömmg für die Provinz Hessen-Nassau
vont 4- August 18S7.

8 r. Angehörige der Landgemeinde sind mit Ausnahme der nicht
angesessenen, servisberechtigten Militärpersouen des aktiven Dienst¬
standes diejenigen, welche innerhalb des Gemeindebezirks einen
Wohnsitz haben.

Tinen Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat jemand an dein
Arte , an welchem er eine Wohnung unter Umständen innehat , die
auf die Absicht dauernder Beibehaltung einer solchen schließen lassen.

8 S. Gemeindeglieder (Vrtsbürger , Gemeindebürger , Bürger ) sind
alle Gemcindcangehörigeu, welchen das Gemeinderecht (Vrtsbürger-
recht, Gcmeindebürgerrecht, Bürgerrecht) zusteht. Line Liste der Ge-
meindcglieder, welche deren nach Z II erforderliche Ligenschaften
nachweist, und der sonstigen Stimmberechtigten wird von dem Ge-
meindevorstande geführt und alljährlich im Monate Januar be¬
richtigt.

8 N - Vas Gemcinderechtwird von jedem männlichen selbständigen
Gemeindeangehörigen erworben, welcher l . Angehöriger des Deut¬
schen Reiches ist, 2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt, 3̂. seit
zwei Jahren in dem Gemeindebezirke einen Wohnsitz hat , 4. keine
Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln empfängt, 5. die schul¬
digen Gemcindeabgaben gezahlt hat und außerdem 6. entweder
a) ein Wohnhaus in dem Gemeindebezirke besitzt oder b) von seinem
innerhalb des Gemeindebezirks belegenen Grundbesitze zu einem
Jahresbetrage von mindestens Z Mark an Grund- und Gebäude¬
steuer vom Staate veranlagt ist oder o) zur Staatseinkommensteuer
oder zu einem fingierten Normalsteuersatze von mindestens 4 Mark
veranlagt ist oder ein Einkommen von mehr als 660 Mark hat.

Steht ein Wohnhaus im (geteilten oder ungeteilten ) Eigentums
mehrerer, so kann das Gemeinderecht auf Grund dieses Besitzes nur
von einem unter ihnen ausgeübt werden. § alls die Miteigentümer
sich über die Person des Berechtigten nicht einigen können, ist der-
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jenige , welcher den größten Anteil besitzt, befugt , das Gemeinde-
recht auszuüben ; bei gleichen Anteilen bestimmt sich in diesem Falle
die Person des Berechtigten durch das Los , welches durch die Hand
des Bürgermeisters gezogen wird.

In den Fällen , wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen ande¬
ren übergeht , kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer des
zweijährige » Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute . Die
Übertragung unter Lebenden an verwandte in absteigender Linie
steht der Vererbung gleich.

Steuerzahlungen , Einkommen und Grundbesitz der Ehefrau wer¬
den dem Lhemanne , Steuerzahlungen , Einkommen und Grundbesitz
der in väterlicher Gewalt befindlichen Binder werden dem Vater
angerechnet.

Als selbständig wird betrachtet , wer das 24 . Lebensjahr voll¬
endet hat und einen eigenen Hausstand besitzt , sofern ihm nicht das
verfügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Gcmcinderechts von dem Ge-
meindevorstande eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt den statuta¬
rischen Anordnungen Vorbehalten.

8 1ü. Wer in einem Gemeindebezirke , ohne dort einen Wohnsitz
zu haben , seit zwei fahren ein landwirtschaftlich genutztes Grund¬
stück, welches eine selbständige Ackernahrung bildet oder einer solchen
gleich zu achten ist, oder ein Grundstück besitzt, auf welchem sich ein
Wohnhaus , eine Fabrik oder eine andere gewerbliche Anlage be¬
findet , die dem Werte einer selbständigen Ackernahrung mindestens
gleichkommt, ist ebenfalls stimmberechtigt , wenn bei ihm die im
8 ll Abs. l unter Nummer l , 2, 4 und 5 bezeichnet «» Voraus¬
setzungen vorhanden sind . Die im Abs. I bezeichnet «:» Grundstücke
sind einer selbständigen Ackernahrung gleich zu achten , wenn sie
mit einem Jahresbetrage von mindestens 16 Mark zur Grundsteuer
vom Staate veranlagt sind . Vieser Betrag kann für einzelne Ureise
oder Ureisteile auf Antrag des Ureisausschusses durch Beschluß des
Provinziallandtages höchstens auf den doppelten Betrag erhöht
werden.

Inglcichen steht das Stimmrecht juristischen Personen , Aktiengesell¬
schaften, Uommanditgcscllschaften auf Aktien , Berggcwerkschasten,
eingetragenen Genossenschaften , Gesellschaften mit beschränkter Haf¬
tung und dem Staatsfiskus zu, sofern sie seit zwei Jahren Grundstücke
von dem bezeichnet «» Umfange in dem Gemeindlebezirke besitzen.

Frauen  sowie bevormundete und andere nicht selbständige Per¬
sonen s8 ll Abs . 6) sind stimmberechtigt , wenn 5ei ihnen die im 8 II
Abs. I unter Nr . l bis 6 a bzw . 6 b bezcichncten Voraussetzungen
vorliegen.

8 17. In der Ausübung des Stimmrechts , zu welchem der Grund¬
besitz befähigt , werden vertreten : l . Minderjährige durch ihren
Vater , Stiefvater oder Vormund , andere Bevormundete durch ihren
Vormund . Ist der Vormund eine Frau , so findet die Vertretung durch
ein Gemeindeglieü statt ; der Stiefvater ist vor dem Vormunde zur
Vertretung berufen ; 2. Ehefrauen durch ihren Ehemann ; 3. groß.
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jährige Besitzer vor vollendeten! 24. Lebensjahre, unverheiratete
Besitzerinnen (abgesehen von den Fällen unter Nr . l ) und Witwen
durch Gemeindeglieder ' 4. juristische Personen einschließlich des
Staatsfiskus, ' sowie die übrigen im 8 16̂ Abs. 3 bezeichnet«!! Pcr-
sonengesamtheiten durch ihre verfassungsmäßigen Vrgane , Reprä¬
sentanten oder Generalbevollmächtigte sowie durch Pächter oder
Nießbraucher der zur Teilnahme am Stimmrechte befähigenden
Grundstücke oder durch Demeindeglieder. Auswärts wohnende
Stimmberechtigte, welche das 24. Lebensjahr zurückgelegt habe»,
und auswärts wohnende Vertreter Stimmberechtigter können das
Stimmrecht persönlich ausüben , sind aber befugt, sich durch Ge-
meindeglicder vertreten zu lassen.

8 9S. Der Besitzer eines selbständigen Gutes hat insbesondere
die in dem Z 63 aufgcführtcn obrigkeitlichen Befugnisse und Pflich¬
ten entweder in Person oder durch einen von ihm zu bestellenden,
zur Übernahme des Amtes als Gutsvorsteher befähigten Stellver¬
treter auszuüben . Der letztere muß seinen beständigen Aufenthalt im
Gutsbezirke oder in dessen Nähe haben. Ls können jedoch seitens
des Besitzers des Gutes sämtliche oder einzelne Gutsvorstehergeschäfte
an den Bürgermeister einer benachbarten Gemeinde oder den Vor¬
steher eines benachbarten Gutsbezirkes unter deren Zustimmung
gegen eine angemessene Entschädigung übertragen werden.

Ehefrauen werden rücksichtlich der angeführten Rechte und Pflich¬
ten durch ihren Ehemann, Rinder unter väterlicher Gewalt durch
ihren Vater und bevormundete Personen durch ihren Vormund oder
Pfleger vertreten.

8 96. Die Bestellung eines Stellvertreters muß erfolgen : l . wenn
das Gut unverheirateten oder verwitweten Besitzerinnen, einer juri¬
stischen Person, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien, einer Bcrggewerkschaft, einer eingetragenen Genossen¬
schaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehört, oder
wenn mehrere Besitzer sich nicht darüber einigen, wer von ihnen
dsx Geschäfte des Gutsvorstehers wahrnehmen soll, 2. wenn der
Vormund oder Pfleger (Z 95 Abs. 3) eine Frau ist, 3. wenn der Guts¬
besitzer kein Angehöriger des Deutschen Reiches ist oder nicht seinen
beständigen Aufenthalt im Gutsbezirke oder in dessen Nähe hat oder
wegen Krankheit oder aus anderen in seiner Person liegenden Grün¬
den außerstande ist, die Pflichten eines Gutsvorstehers zu erfüllen.

Auf den Antrag des Gutsbesitzers kann ein Stellvertreter für den
ernannten Gutsvorsteher ernannt werden, welcher in Fällen der
Behinderung des letzteren die Gutsvorstehergeschäfte wahrzuneb-
men hat.

Für die von dem Hauptgute entfernt belegenen Teile eines selb¬
ständigen Gutsbezirkes kann von dem Kreisausjchusse die Bestel¬
lung besonderer Stellvertreter angeordnet werden, sofern dies für
eine ordnungsmäßige Verwaltung erforderlich ist.
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U Provinz Han nove r.
Die hannoversche Landgemeinücordnung von» 28. Upril 18S4 unter
Berücksichtigung der später ergangenen Verwaltungsgesetzgebung.
(Erweiterter Sonderabdruck aus „Die Preußische vcrwaliungsgesetz-
gcbung für die Provinz Hannover, nebst den Hann. Gemcinde-

verfassungsgesetzen". 5. Kufl. von h . Brüning .)
8 8. Als stimmberechtigt gelten : l . Alle, welche in der Gemeinde

ein Gut, einen Hof oder ein für sich bestehendes Wohnhaus eigen¬
tümlich oder nießbräuchlich besitzend) 2. Alle INänner, welche in
der Gemeinde wohnberechtigt sind und in derselben einen eigene»
Haushalt führen , sofern sic u) nicht zu schweren Strafen (Art . 8
des Kriminalgesetzbuches) verurteilt , k) sonst unbescholten, o) selb¬
ständig sind.

8 1l- Die Ausübung des Stimmrechts setzt voraus , daß das be¬
treffende Gemeindeglied zu den Gemeindelasten, sofern solche Vor¬
kommen, beiträgt und mit seinen Beiträgen dazu nicht im Rück¬
stände ist. Auch kann durch Gemeindebeschluß mit Genehmigung
der Bbrigkeit festgestellt werden, daß gewisse Klassen der Gemeinde¬
glieder zu den Gemeindelasten nicht beizutragen haben,- in welchem
Falle das Stimmrecht dieser Klassen ruht , sofern und solange deren
Mehrheit damit einverstanden ist.

8 1Z. Die persönliche Ausübung des Stimmrechts ist auch bei dem
auf Grundbesitz beruhenden Stimmrechte dadurch bedingt, daß der
Lesitzer nicht zu schwerer Strafe verurteilt (Z 8 Nr . 2a > und sonst
unbescholten (ebendaselbst b) ist.

8 14. Unter väterlicher Gewalt , Vormundschaft oder Kuratel
stehende Personen, welche verniöge Grundbesitzes Stimmrecht haben,
sind hinsichtlich dieses Stimmrechts durch den Vater , Vormund oder
Kurator zu vertreten.

Bei den unter Sntcrimswirtschaft stehenden Höfen haben die Snte-
rimswirte das Stimmrecht zu üben.

I) Vas auf dem Grundbesitze beruhende Stimmrecht in den han¬
noverschen Landgemeinden ist von der persönliche» Zugehörigkeit
des Besitzers zur Gemeinde völlig unabhängig und kann auch von
Personen ausgeübt werden, die persönlich nicht zur Ausübung per¬
sönlicher Rechte befähigt sind, so von Frauen , unselbständigen und
auch hescholtenenPersonen ; es geht das hervor aus den Vorschriften
in den ZK8—15 der Landgemeindeordnung, insbesondere den hier
gegebenen Vorschriften über die Vertretung der unter väterlicher
Gewalt, Vormundschaft und Kuratel stehende» Personen, der jtell-
besitzenden Witwen (8 15 Abs. 2) sowie der bestraften und bescholte-
nen Stellenbesitzer, denen nach 8 15 das Stimmrecht nicht gänzlich
entzogen ist, denen vielmehr nur die persönliche Ausübung des
Stimmrechts genommen, also die Ausübung desselben durch einen
Bevollmächtigten (8 15) belassen ist. (Die hannoversche Land¬
gemeindeordnung vom 28. April 1859 unter Berücksichtigungder
später ergangenen Verwaltungsgesetzgebung. 5. Auflage von h . Brü¬
ning. Hannover-List 1908, Larl Meper .)
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8 IS. Ms Bevollmächtigte sind zulässig: I. Personen, die für sich
Stimmrecht in der Gemeinde haben,- 2. die Pächter oder verwalter
der betreffenden Güter , sofern sie nicht zu schwerer Strafe ver¬
urteilt , sonst unbescholtenund selbständig sind. Verwalter sind jedoch
zulässig, auch wenn sie in Rost und Lohn stehen.

Gutsbesitzer, Stellbesitzer und stellbesitzende Witwen können sich
außerdem durch volljährige Söhne vertreten lassen, auch wenn diese
in Rost und Lohn oder unter väterlicher Gewalt stehen, Auch kan»
durch Gemeindebeschlußinit Genehmigung der Dbrigkeit bestimmt
werden, daß und inwieweit verwandte auch übrigens als Bevoll¬
mächtigte zugelassen werden sollen. Es wird jedoch auch in diese»
Fällen vorausgesetzt, daß die Vertreter nicht zu schwerer Strafe ver¬
urteilt und sonst unbescholten sind.

8 23. Nicht wählbar zu Gcmeindebeamten sind solche Personen,
welche die oben unter Z 8 Nr . 2 als Bedingungen des Stimmrechts
Nichtansässiger angegebenen Eigenschaften nicht sämtlich besitzen oder
sonst nach gesetzlicher Bestimmung zu öffentlichen Ämtern unfähig
sind. Jedoch können Pächter und Verwalter , welchen in Vertretung
der betreffenden Güter ein Stimmrecht in der Gemeinde zusteht, mit
Genehmigung der Dbrigkeit auch ohne Wohnrecht in der Gemeinde
zu Gemeindebeamten gewählt werden.

8 SS. Wählbar zu Nusschußmitgliedern sind nur diejenigen, bei
welchen die als Bedingungen der Wählbarkeit zu Gemeindebeamten
vorgeschriebenen Eigenschaften zutreffen . Tritt daran später ein
Mangel ein, so muß das betreffende Mitglied aus dem Ausschüsse
ausscheiden.

ltreisordnung vom S. Mai 1884.
8 SS. Für den Bereich eines selbständigen Gutsbezirkes ist der Be¬

sitzer des Gutes zu den Pflichten und Leistungen verbunden, welche
den Gemeinden für den Bereich ihres Gemeindebezirkes im öffent¬
lichen Interesse gesetzlich obliegen. Derselbe hat insbesondere die in
den 88 34 und 35 aufgeführten obrigkeitlichen Befugnisse und pflich
ten entweder in Person oder durch einen von ihm zu bestellenden,
zur Übernahme des Nmtes befähigten Stellvertreter auszuüben . Der
letztere muß seinen beständigen Nufenthalt im Gutsbezirke oder
in dessen unmittelbarer Nähe haben. Ls können jedoch seitens des
Besitzers des Gutes sämtliche oder einzelne Gutsvorstehcrgeschäftc
an den Vorsteher einer benachbarten Gemeinde unter beider Zu¬
stimmung gegen eine angemessene Entschädigung übertragen werden.

Ehefrauen, sowohl groß- wie minderjährige , werden rücksichtlich
der angeführten Rechte und Pflichten durch ihren Ehemann, Rinder
unter väterlicher Gewalt durch ihren Vater , bevormundete Per¬
sonen durch ihren Vormund oder Pfleger vertreten.

8 37. Die Bestellung eines Stellvertreters muß erfolgen, wenn:
I . das Gut einer juristischen Person, einer Aktiengesellschaft oder
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien gehört oder wenn mehrere
Mitbesitzer sich nicht darüber einigen, wer von ihnen die Geschäfte
des Gutsvorstehers wahrnehmen soll,- 2. der Gutsbesitzer kein An¬
gehöriger des Deutsche» Reiches ist,- 3. derselbe nicht seinen be-
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ständigen Aufenthalt im Gutsbezirke oder in dessen unmittelbarer
Nähe hat, oder 4. wegen Krankheit oder aus anderen in seiner Per¬
son liegenden Gründen außerstande ist, die Pflichten eines Guts¬
vorstehers zu erfüllen.

Sn den vorstehend unter I—4 bezeichneten Fällen kann auf den
Antrag des Gutsbesitzers auch ein Stellvertreter für den ernannten
Gutsvorsteher bestellt werden, welcher in Fällen der Behinderung
des letzteren die Gutsvorstehergeschäfte wahrzunehmen hat.

Für die von dem Hauptgute entfernt belegcuen Teile eines selb¬
ständigen Gutsbezirkes kann von dem Kreisausschusse die Bestellung
besonderer Stellvertreter angeordnet werden, sofern dies für eine
ordnungsmäßige örtliche Verwaltung erforderlich ist.

Königreich Bayern.
bayerische Gemeinüeor- nung für die Lan- erteile diesseits des Nhein- i
(Gesetz vom 29. April 1869. Ges.-Vlatt für das Königreich Bayern

1866/69 §. 865.)
Art. Zs. Befähigt zur Erwerbung des Bürgerrechts sind nach er¬

reichter Volljährigkeit selbständige Männer,  welche sich im Be¬
sitze des bayerischen Indigenats befinden, i» der Gemeinde wohnen
und daselbst mit einer direkten Steuer angelegt sind.

Als selbständig sind nicht zu erachten: 1. Personen, welche ent¬
mündigt sind,' 2. Dienstboten und Gewerbegchilfen, die in die häus¬
liche Gemeinschaft des Dienstherr» ausgenommen sind, sowie Kin¬
der, die dem elterlichen Hausstand angehörcn und von dem Familicn-
haupt unterhalten werden.

Steuern der Ehefrau, sofcrnc nicht die eheliche Gemeinschaft nach
s 1575 des BGB. aufgehoben ist, und der minderjährigen , im elter¬
lichen Unterhalte stehenden Kinder sind dem Familicnhaupt anzurech¬
nen. Unter denselben Voraussetzungen sind vorbehaltlich der Bestim¬
mungen des Art . 14 Nichtbayern zur Erwerbung des Bürgerrechts
befähigt.

„3u Abs. 5 ist zu erwähnen, daß überhaupt in allen öffentlich-
rechtlichen Beziehungen die Ehefrau  von dem Lhemanne als dem
Haupt der Familie vertreten wird , ohne Rücksicht auf den zivilrecht¬
lichen Güterstand der Familie , vgl . Ministerialerlaß vom 51. Januar
>874 Nr. I I 965." (Aus Karl kvebcrs Handausgabe mit Anmerkun¬
gen. München 1915, L. H. Beck.)

Art. 15. I. Inländer , welche in einer Gemeinde ein besteuertes
Wohnhaus besitzen oder mit direkten Steuern mindestens in dem¬
selben Betrage wie einer der drei höchstbestcuertenEinwohner an¬
gelegt sind, können das Bürgerrecht in dieser Gemeinde auch dann
ansprechen, wenn sie die nach Art . II erforderliche Befähigung
nicht haben.

V. Frauen , Minderjährige und Personen, die entmündigt oder
»ach Z >906 BGB. unter vorläufige Vormundschaft gestellt sind,
dann juristische Personen und privatrcchtliche Vereinigungen müssen
sich eines solchen Vertreters bedienen, wenn sie die mit dem Bürger¬
rechte verbundenen Stimmrechte ausüben wollen.

rkpolant . Vas kommunale Wahlrecht der Frauen b
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